
Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Richtlinie Methoden 
vertragsärztliche Versorgung: 
Hyperbare Sauerstofftherapie bei diabetischem 
Fußsyndrom 

Vom 21. September 2017 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seinen Sitzungen am 21. September 2017 und 19. 
Oktober 2017 beschlossen, die Anlagen I und II der Richtlinie zu Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung (Richtlinie Methoden 
vertragsärztliche Versorgung) in der Fassung vom 17. Januar 2006 (BAnz. S. 1523), zuletzt 
geändert am 15. Juni 2017 (BAnz AT 29.08.2017 B5), wie folgt zu ändern: 
I. In der Anlage I (Anerkannte Untersuchungs- und Behandlungsmethoden) wird die folgende

Nummer 22 angefügt:
„22. Hyperbare Sauerstofftherapie zur zusätzlichen Behandlung des diabetischen 

Fußsyndroms 
§ 1 Beschreibung der Methode
Die hyperbare Sauerstofftherapie ist die therapeutische Anwendung von Sauerstoff unter 
Überdruckbedingungen in einer Druckkammer. Die hyperbare Sauerstofftherapie zur 
zusätzlichen Behandlung des diabetischen Fußsyndroms ist unter den in den §§ 2 und 3 
genannten Bedingungen zugelassen. 
§ 2 Indikation
Die hyperbare Sauerstofftherapie zur zusätzlichen Behandlung des diabetischen 
Fußsyndroms darf nur durchgeführt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:  

- Die Läsion des diabetischen Fußsyndroms muss bis zur Gelenkkapsel oder Sehnen
vorgedrungen sein.

- Es muss eine leitliniengerechte Wundversorgung in einer zur Behandlung des
diabetischen Fußes qualifizierten Einrichtung durchgeführt worden sein, während der
keine Wundheilungstendenz erkennbar war.

- Im Falle einer Infektion der Läsion muss eine wirksame antibiotische Therapie
eingeleitet worden sein.

- Liegt eine relevante makroangiopathische Komponente des Fußsyndroms vor, muss
vor der Durchführung der hyperbaren Sauerstofftherapie sichergestellt sein, dass alle
Möglichkeiten geeigneter angioplastischer oder operativer Verfahren ausgeschöpft
worden sind, um die bestmögliche Durchblutung des Fußes zu gewährleisten.

- Es darf kein belastbarer Hinweis darauf bestehen, dass während des Zeitraums der
hyperbaren Sauerstofftherapie die Maßnahmen der Druckentlastung und der
leitliniengerechten Wundversorgung nicht durchgeführt werden können.

BAnz AT 10.01.2018 B4



2 

§ 3 Eckpunkte der Qualitätssicherung 
Die hyperbare Sauerstofftherapie zur zusätzlichen Behandlung des diabetischen 
Fußsyndroms im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung darf nur nach Überweisung durch 

- Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie 
oder 

- Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin oder für Allgemeinmedizin jeweils mit 
der Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder der Bezeichnung „Diabetologe Deutsche 
Diabetes Gesellschaft (DDG)“ erfolgen. 

Die Überweisung erfolgt auf der Grundlage der in § 2 genannten Indikationskriterien. 
Die verwendeten Facharzt-, Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen richten sich nach der 
(Muster-) Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer und schließen auch diejenigen 
Ärztinnen und Ärzte ein, welche eine entsprechende Bezeichnung nach altem Recht führen.“ 
 

II. In der Anlage II (Methoden, die nicht als vertragsärztliche Leistungen zu Lasten der 
Krankenkassen erbracht werden dürfen) wird die Nummer 16 wie folgt geändert: 
„16. Hyperbare Sauerstofftherapie 
mit Ausnahme der in Anlage I Nummer 22 anerkannten Indikation“. 

III. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft.  

 
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 21. September 2017 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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